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 Vertrag 
 

Offene Ganztagsschule Rugenbergen 
 
 
WINTERHALBJAHR  2019 / 2020  
     
 
 
 

Zwischen dem Schulverband Rugenbergen, Hauptstr. 60, 25462 Rellingen und 
 
 

(Name / Anschrift der Erziehungsberechtigten) 
 

über die Teilnahme des  Kindes _________________________________________ 
(vollständiger Name und Klasse) 

 
an der Offenen Ganztagsschule  der Gemeinschaftsschule Rugenbergen. 

 
 

§ 1 Vertragsdauer 
 

1. Das Angebot der offenen Ganztagsschule  für diesen Vertrag  beginnt am  19.08.2019 
und endet am 30.01.2020. 

2. Der Vertrag endet mit Zeitablauf oder durch Kündigung eines Vertragsteils.  
3. Die Kündigung ist nur aus wichtigem Grund zulässig. Ein solcher Grund liegt 

insbesondere vor, 
 wenn das Kind die Schule auf Dauer verlässt. 
 wenn die Betreuungsmaßnahme an der Schule von einem anderen Träger 

übernommen wird. 
 bei längerfristiger Krankheit des Kindes (Attest erforderlich). 
 bei überdauernder Veränderung in der Familien- und Arbeitssituation der 

Erziehungsberechtigten. 
  
 

§ 2 Ausgestaltung der Offenen Ganztagsschule 
 

1. Die Offene Ganztagsschule findet an 4 Schultagen pro Woche statt. Die regulären 
Zeiten der Offenen Ganztagsschule sind montags bis donnerstags von 13.00 bis 16.00 
Uhr.   

2. An unterrichtsfreien Tagen  und in den Ferien findet keine Offene Ganztagsschule 
statt.          

3. Die Teilnahme ist nach Anmeldung verbindlich.  
4. Den Anweisungen der Kursleiter / Kursleiterinnen ist Folge zu leisten.  Bei schweren 

Verstößen gegen die Schulordnung behält sich die Schule vor,  den Schüler / die 
Schülerin bereits vor 16.00 Uhr abholen zu lassen. 
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5. Bei Nichtteilnahme ist eine schriftliche Entschuldigung möglichst im Vorwege 
erforderlich. 

6. Die Ausgestaltung der Offenen Ganztagsschule richtet sich nach der Richtlinie zur 
Förderung von Ganztagsangeboten an Offenen Ganztagsschulen. 

7. Die Offene Ganztagsschule findet in den Räumen und auf dem Gelände der 
Gemeinschaftsschule Rugenbergen, Bönningstedt, statt. Bei Angeboten durch 
Kooperationspartner werden auch deren Räume genutzt. 

 
§ 3 Beiträge 

 
Der monatliche Pauschalbeitrag wird ab September 2019 eingezogen. 
  
Teilnahme am Mittagessen: 

 
a. Die Teilnahme am Mittagessen ist an den Tagen, an denen das Kind zur 

Offenen Ganztagsschule angemeldet ist, verbindlich. 
b. Das Kind kann auch an weiteren Tagen für das Mittagessen angemeldet 

werden. 
c. Eine Teilnahme nur am Mittagessen ohne Nutzung der Offenen 

Ganztagsschule ist ebenfalls möglich. 
 

Die gewünschten Leistungen bitte ankreuzen: 
 
 
 Teilnahme Mittagessen OGTS  

     
 montags      mtl. 12,00 €       mtl. 10,00 €  

     
 dienstags      mtl. 12,00 €       mtl. 10,00 €  

     
 mittwochs      mtl. 12,00 €       mtl. 10,00 €  

     
 donnerstags      mtl. 12,00 €       mtl. 10,00 €  

 
 
Der pauschale Monatsbeitrag  
 
für die Inanspruchnahme der OGTS beträgt    €__________________  
 
für das Mittagessen beträgt      €__________________   
 
 
Die Zahlung der Beiträge in Höhe von monatlich   € _______________  
erfolgt per Bankeinzugsverfahren mittels SEPA- 
Lastschriftmandat (s.u.). 
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1. Der monatliche Grundpreis von 10,-- € für das erste Kind bzw. 7,50 €  für jedes 

Geschwisterkind ist freibleibend und kann innerhalb eines Schuljahres geändert 
werden, sollte dies die Kosten-/Nutzenstruktur vorsehen. 
 

2. Änderungen der Daten wie Bankverbindung und Adresse sind der Koordinationsstelle 
in der Schule Rugenbergen unverzüglich mitzuteilen. 
 
 

§  4  Verfahren in besonderen Fällen 
 

1. Bei einer vorübergehenden oder dauerhaften Nichtnutzung der Offenen 
Ganztagsschule während der Dauer des Vertragsverhältnisses entfällt nicht die Pflicht 
zur Beitragszahlung. Ausnahme: siehe §1 Abs. 3. 

2. Eine anteilige monatliche Erstattung von Beiträgen erfolgt nur in den Fällen einer 
berechtigten Kündigung gem. § 1 dieses Vertrages. 
Anträge auf Erstattung sind unverzüglich, spätestens 3 Wochen nach Bekanntwerden 
des Kündigungsgrundes, schriftlich zu stellen. Nach Ablauf dieser Frist erlischt ein 
etwaiger Erstattungsanspruch. Rückwirkende Erstattungen sind nicht möglich. 
Konnte der jeweils fällige Betrag nicht fristgerecht von dem angegebenen Konto 
abgebucht werden, so ist der Schulverband Rugenbergen zur fristlosen Kündigung 
des Vertragsverhältnisses berechtigt, sofern der geschuldete Betrag nicht innerhalb 
der gesetzten Frist gezahlt wird. Die hierdurch anfallenden Gebühren und Kosten sind 
vom anderen Vertragsteil zu tragen. 

 
 

§ 5  Schlussbestimmungen 
 
Dieser Vertrag wird geschlossen auch unter Beachtung der zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses gültigen rechtlichen Rahmenbedingungen der 
außerunterrichtlichen Betreuung in Schleswig-Holstein. Änderungen und 
Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. 
Die Unwirksamkeit  einzelner Bestimmungen des Vertrages berührt die Gültigkeit 
nicht. 
 
 
 
 
 ___________________________________________________ 
Datum  Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 
 
 
 
________________________________________________________ 
Datum  Unterschrift einer Vertretung des Schulverbands Rugenbergen 
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Schulverband Rugenbergen, Postfach 1262, 25463 Rellingen. 
 
Der Schulverband Rugenbergen ist Träger der Gemeinschaftsschule Rugenbergen. 
 
Gläubigeridentifikationsnummer: DE49 ZZZ 0000 2077 797 
 
 
Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats 

Ich ermächtige / wir ermächtigen den Schulverband Rugenbergen widerruflich, 
wiederkehrende / einmalige Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein / weisen wir unser kontoführendes Kreditinstitut an, die 
vom Schulverband Rugenbergen von meinem / unserem Konto eingezogenen Lastschriften 
einzulösen. Ich bin damit einverstanden / wir sind damit einverstanden, dass die Frist für die 
Vorabankündigung auf zwei Tage vor Belastungsdatum verkürzt werden kann. 

Hinweis: 
Ich kann / wir können die Erstattung des belasteten Betrages innerhalb von acht Wochen, 
beginnend mit dem Belastungsdatum, verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Im Falle einer Rücklastschrift (z.B. unzureichende 
Deckung) werde ich / werden wir die dem Schulverband Rugenbergen in Rechnung 
gestellten Gebühren ersetzen. 

 

Die Ermächtigung gilt für:  Betreuung Offene Ganztagsschule – Winterhalbjahr 2019/20    

 

 

 _____________________________________ ______________________________________
 Name des Kontoinhabers    Vorname  

________________________________________________________________________________ 
Straße, Hausnummer, Adresszusatz 

 _____________________________________ ______________________________________ 
 Postleitzahl     Ort 
 

DE ___ ___ l ___ ___ ___ ___ l  ___ ___ ___ ___ l ___ ___ ___ ___ l ___ ___ ___ ___ l___ ___ 
IBAN 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  ______________________________________ 
BIC      Kreditinstitut 
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich ebenfalls die Richtigkeit meiner Angaben. 
 

 

_____________________________________ _____________________________________ 
 Ort, Datum     Unterschrift Kontoinhaber  


